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Änderung der Geschäftsordnung 1 

 2 

Die BDKJ Diözesanversammlung hat beschlossen: 3 

 4 

Die Geschäftsordnung des BDKJ-Diözesanverbands Köln wird entsprechend der Synopse zur 5 

Geschäftsordnung (Anlage 2) geändert. 6 

 7 

 8 

Redaktionelle Änderungen, wie z.B. die konsequente Verwendung geschlechtergerechter 9 

Sprache, können durch den BDKJ-Diözesanvorstand vorgenommen werden. 10 

 11 

 12 

 13 

(red. Anmerkung: Anlage 2 mit dem vollständigen Text der Geschäftsordnung wird mit dem 14 

Inkrafttreten der Diözesanordnung, also nach deren Genehmigung durch den BDKJ-15 

Bundesvorstand und den Erzbischof von Köln, veröffentlicht.) 16 


